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ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN  
FÜR UNTERNEHMEN  

von GETRA chemisch und technische Produkte  - Inh. Gruber Emil  
Gleinker Hauptstraße 3, 4407 Steyr Gleink 
 
 
1. Allgemeines 
1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und 

werden Inhalt des Vertrages. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner ein Konsument ist und das abgeschlossene 
Geschäft nicht zum Betrieb seines Unternehmens gehört (§ 1 KSchG). Sie gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. 

1.2 Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. 
Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat. 

1.3 Etwaige Druckfehler, offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler sind für uns nicht verpflichtend. 
1.4 Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer 

Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande. 
1.5 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten 

gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd Maß gebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung 
durch uns können sie verbindlicher Vertragsinhalt werden. 

 
2. Vertragsabschluss 
2.1 Das Mindestalter von 18 Jahren muss zum Vertragsabschluss vollendet sein um die Geschäftsfähigkeit gewährleisten zu 

können. 
2.2 Mündliche Erklärungen oder Zusagen unserer Mitarbeiter bleiben bis zu deren schriftlichen Bestätigungen durch uns 

unverbindlich. 
2.3 Einkauf im Onlineshop: mit dem Abschluss des Kaufvertrages gibt der Kunde ein verbindliches Angebot aufgrund der hier 

angeführten allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen ab. Im letzten Schritt – vor Absendung der Bestellung  - kann der 
Kunde seine gültige UID-Nummer eingeben.  

 
3. Zweifelhafte Zahlungsfähigkeit 
3.1 Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können 

wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für 
die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht 
fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die 
Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig. 

3.2 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder er Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet. 

 
4. Preise 
4.1 Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise, sofern keine abweichende Vereinbarung mit dem Käufer getroffen 

wurde. Die in unseren Preislisten und Onlineshop ausgeführten Preise sind grundsätzlich exklusiv der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer und unverbindlich. Im gesonderten Fall kann der Preis auch inklusive Mehrwertsteuer angeführt werden. 
Dies wird aber gesondert vermerkt. Am Tag der Rechnungsstellung wird die gesetzlich geltende Höhe der Mehrwertssteuer 
in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

4.2 Durch eine laufende Aktualisierung des Onlineshops verlieren zu einem früheren Zeitpunkt gemachte Angaben bezüglich 
Preis und Beschaffenheit der Ware ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Der ausgewiesene Preis zum 
Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden ist für die Rechnungsstellung maßgeblich. 

4.3 Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von 
uns zu vertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir 
anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor 
der Lieferung entweder per E-Mail oder durch eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung darüber informieren. Der 
Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er 
muss den Rücktritt sofort nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären.  

 
5. Lieferzeit 
5.1 Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar und nur solange der Vorrat reicht, ausgeliefert. In der Regel beträgt 

die Lieferzeit 3-5 Werktage ab Bestelleingang. 
5.2 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb 14 
Tage nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig. 

5.3 Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, 
hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren, die mit 14 Tagen beginnt. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten (§ 918 ff ABGB). Alle weitergehenden Ansprüche, 
insbesondere auf den Ersatz von Schäden jedweder Art, auch von solchen, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind, werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

5.4 Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen 
ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die 
Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die 
Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug. 

5.5 Vor Ablauf der gemäß Absatz 5.3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum 
Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 4 Wochen an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum 
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Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen 
Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt. 

5.6 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind 
Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen. 

 
6. Versand & Lieferung 
6.1 Lieferungen mit unseren eigenen Zustellfahrzeugen erfolgen frei Haus. Dies gilt nicht für den Einkauf über den Onlineshop. 
6.2 Erfolgt die Zustellung mittels Spedition oder Paketdienst (DPD), werden die Transportkosten an den Kunden verrechnet, 

wenn nicht gesondert vereinbart. Für die Lieferung  mit DPD innerhalb Österreichs werden pauschal 6,90 Euro pro Bestellung 
in Rechnung gestellt. Im Onlineshop werden Ihnen die Versandkosten im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite 
nochmals deutlich mitgeteilt. Ab 85,00 € exklusiv Mehrwertsteuer versenden wir versandkostenfrei.  

6.3 Der Kunde verpflichtet sich, die Ware bei Annahme auf Vollzähligkeit zu überprüfen. Eine spätere Geltendmachung von 
quantitativen Mängeln ist ausgeschlossen. 

6.4 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang 
berechtigt, die einzeln berechnet werden. 

 
 
7. Zahlung 
7.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb von 8 

Tagen kann sich der Kunde einen Skonto von 2 % in Abzug bringen. Unberechtigter Skontoabzug wird nachgefordert.  
7.2 Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 3 Tagen nach 

Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.  
7.3 Ist der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung gemäß Punkt 7.1 nicht nachgekommen, so werden  ab der 3. Mahnung eine 

Mahngebühr von 15,00 € und Verzugszinsen im Sinne des UGB vorgeschrieben. Das Recht, eventuell weitergehende 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.  

7.4 Das Zahlungsziel 8 Tage 2 % Skonto 14 Tage netto ist im Onlineshop nicht gültig. Hier gelten die im Onlineshop angeführten 
Zahlungsmöglichkeiten.  

7.5 Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, 
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag 
beruht. 

 
8. Gewährleistung/Haftung  
8.1 Der Kunde ist vor Nutzung der Produkte verpflichtet, das Sicherheitsdatenblatt und das Produktdatenblatt (als Download 

unter www.getra.at/downloads verfügbar) und die auf dem Produkt angebrachten Sicherheits- und Bedienungsanweisungen 
zu lesen und zu befolgen. 

8.2 Dosieranlagen werden von GETRA Mitarbeitern eingestellt. Diese dürfen von den Kunden weder verstellt noch mit nicht  
Produkten von GETRA verwendet werden. 

8.3  Für die notwendige Desinfektion bei Waschprogrammen hat der Kunde durch laufende Überprüfungen sicherzustellen, dass 
die von ihm verwendeten Wasch- und Geschirrspülmaschinen die vorgeschriebenen Temperaturen tatsächlich erreichen. 
Wird die vorgeschriebene Temperatur nicht erreicht, erfolgt keine oder nur eine mangelhafte Desinfektion und Reinigung. 
Bei Nichteinhaltung verliert der Kunde jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber GETRA. 

8.4 Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und 
deren Eigenschaften bei Entgegenahme zu untersuchen und umgehend binnen angemessener Frist, jedenfalls innerhalb 1 
Woche, anzuzeigen.  

8.5 Als Mangel an der Ware zählen nicht Schäden, die der Kunde durch unsachgemäße oder vertragswidrige Behandlung oder 
Lagerung verursacht hat. Ausschlaggebend für die Unsachgemäßheit und Vertragswidrigkeit sind die Angaben des 
Herstellers der Ware (für Chemikalien u.a. die jeweils gültigen und auf unserer Website www.getra.at/downlaods 
veröffentlichten Sicherheitsdatenblätter). 

8.6 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich 
gerügt hat. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt 
wurde, sind wir - unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern - 
zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung 
berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.  

8.7 Für wesentliche Mängel leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung bzw. Nachlieferung, Wandlung oder 
Preisminderung. Zur Behebung des Mangels hat uns der Käufer eine angemessene Frist einzuräumen. Nur wenn wir mit der 
Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Käufer das Recht, den Mangel selber oder durch Dritte beseitigen zu lassen 
und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Im Übrigen richten sich die gewährleistungsrechtlichen Ansprüche 
des Käufers nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

8.8 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, 
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur 
Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon 
unberührt. 

8.9 Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die 
verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt 
bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens. 

8.10 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, 
insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt 
ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

8.11 Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, 
haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder 
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines 
solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

8.12 Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung 
solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 

http://www.getra.at/downloads
http://www.getra.at/downlaods
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(Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und 
vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen 
nicht. Die in §7 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, 
leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers betroffen ist. 

8.13 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 
Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

8.14  Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen 
8.15 Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre und beginnt mit dem Erhalt der Ware zu laufen. 
8.16 Die Gewährleistung erlischt in jedem Fall bei Eingriffen, Reparaturen oder Reparaturversuchen des Käufers oder nicht von 

autorisierte GETRA Servicetechniker 
8.17 Beim Kauf von gebrauchten Waren besteht für den Kunden kein Anspruch auf Gewährleistung. 

 
9. Eigentumsvorbehalt 
9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die 

gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der 
Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen und Schadensersatzansprüchen hat.  

9.2 Die leihweise zur Verfügung gestellten Dosieranlagen bleiben im Eigentum von GETRA chemisch und technische Produkte. 
9.3 Bei einer Beendigung der Geschäftsbeziehung wird die leihweise zur Verfügung gestellte Dosieranlage von unseren 

Mitarbeitern ordnungsgemäß demontiert. Eine Demontage durch den Kunden ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung gestattet. Entspricht die Dosieranlage nicht dem Zustand, den sie entsprechend einer gewöhnlichen Abnutzung 
aufzuweisen hat, GETRA chemisch und technische Produkte berechtigt, den daraus resultierenden Schaden geltend zu 
machen. 

9.4 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen 
Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu 
ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen 
Zugriffe Dritter entstehen. 

9.5 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe 
der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden 
Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen 
Forderungen aufgerechnet. 

 
10. Erfüllungsort 
10.1 Der Erfüllungsort für Zahlungen ist 4407 Steyr – Gerichtstand Steyr, für unsere Warenlieferungen der Versandort. 
 
11. Datenverarbeitung 
11.1  Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen persönlichen 

Daten über den Käufer unter Beachtung des Datenschutzgesetzes www.getra.at/impressum für die Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke elektronisch verarbeiten, insbesondere speichern oder an den Kreditschutzverband übermitteln, soweit 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der 
Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt. Dies gilt auch für automatisierte Datenerhebungen 
beim Einsatz unserer technischen Anlagen beim Kunden. 

11.2 Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne dieser Bestimmung ermittelte Daten für Zwecke der Leistungserbringung, 
insbesondere zum Zweck der Auftragsabwicklung und der Buchhaltung sowie für Marketingzwecke erhoben und verarbeitet 
werden. 

 
12. Salvatorische Klausel 
12.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, aus welchem Grund auch immer, nichtig sein, 

bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Mündliche Absprachen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
ausnahmslos der schriftlichen Bestätigung. 

 
13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
13.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und GETRA chemisch und technische Produkte gilt ausschließlich 

österreichisches Recht unter Ausschluss  der Kollisionsnormen. UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 
13.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.  
13.3 Ist der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist 

Gerichtsstand für beide Teile - 4400 Steyr. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand 
zu verklagen. 

http://www.getra.at/impressum

